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Beschluss
des Bundesrates

Entschließung des Bundesrates „Es ist normal, verschieden zu 
sein“

Der Bundesrat hat in seiner 972. Sitzung am 23. November 2018 die aus der Anlage 

ersichtliche Entschließung gefasst.
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Anlage

Entschließung des Bundesrates „Es ist normal, verschieden zu 
sein“

1. Der Bundesrat stellt fest, dass in verschiedenen Ländern Initiativen ergriffen 

worden sind, mit denen sich betroffene Menschen für eine Umbenennung des 

Schwerbehindertenausweises einsetzen. Die Menschen, die hinter diesen Initia-

tiven stehen, sehen sich durch den von Gesetzes wegen so bezeichneten Aus-

weis auf ihre Behinderung reduziert. Das empfinden sie als diskriminierend; 

teilweise schämen sie sich beim Vorzeigen des Ausweises in Öffentlichkeitssi-

tuationen.

2. Der Bundesrat nimmt wahr, dass zumindest für einen Teil der Menschen mit 

Behinderung in der Bezeichnung „Schwerbehindertenausweis“ eine defizit-

orientierte Betrachtungsweise zum Ausdruck kommt, die sie belastet und die sie 

als Beschreibung ihrer selbst ablehnen.

3. Der Bundesrat vermutet, dass die Initiative auch mit einem Bedeutungswandel 

des Wortes „behindert“ in Zusammenhang stehen könnte. Der Bundesrat sieht 

mit Besorgnis, dass der Gebrauch des Wortes „behindert“ in Teilen der Gesell-

schaft mit einer beleidigenden und abwertenden Absicht erfolgt. Diese sprach-

liche Verrohung ist nicht hinnehmbar. Der Bundesrat befürchtet, dass diese 

Entwicklung das Ziel der Inklusion, eine deutlich wahrnehmbare Verbesserung 

der Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu erreichen, gefährden kann. Es 

gilt, die einstellungsbedingten Barrieren, die einer vollen Teilhabe entgegenste-

hen, zu überwinden.
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4. Dem Bundesrat ist bekannt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen teilweise 

bereits auf die amtliche Feststellung einer Behinderung verzichten, weil sie dies 

als eine Stigmatisierung empfinden. Da jedoch Nachteilsausgleiche und gesetz-

liche Förderinstrumente an die amtliche Feststellung der Behinderung anknüp-

fen, bleiben in diesen Fällen sinnvolle Unterstützungsmöglichkeiten ungenutzt. 

Es wird davon ausgegangen, dass dies insbesondere Menschen mit seelischen 

Beeinträchtigungen betrifft; Zahlen liegen dazu bislang nicht vor.

5. Die gegenwärtige Erkenntnislage hinsichtlich der Probleme erscheint dem Bun-

desrat zu ungesichert, um konkrete Maßnahmen zu veranlassen. Es bedarf nach 

Auffassung des Bundesrates daher zunächst einer Verbesserung der Kenntnisla-

ge. 

6. Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, 

a) ein interdisziplinäres Forschungsgutachten in Auftrag zu geben, das sich 

mit Verbreitung, Ursachen und Wirkungen der von Menschen mit Behinde-

rung wahrgenommenen Stigmatisierung und den einstellungsbedingten Bar-

rieren in der Gesellschaft auseinandersetzt. Das Gutachten soll insbesondere 

die Datenlage verbessern und analysieren, Handlungsoptionen aufzeigen 

und Empfehlungen aussprechen. Ganz besonders soll das Gutachten fol-

gende Punkte in den Blick nehmen: 

aa) die derzeitige Bezeichnung des Schwerbehindertenausweises und alter-

native Benennungsmöglichkeiten; 

bb) Alternativen zur Vorzeigepflicht des Schwerbehindertenausweises im 

öffentlichen Personenverkehr bei Ausübung einer Freifahrtberechti-

gung, wie etwa die Einführung eines Anspruchs gegen die Verkehrs-

unternehmen auf Ausstellung eines regulären Dauertickets im Umfang 

der Freifahrtberechtigung; 

cc) Empowerment-Maßnahmen für Menschen mit Behinderung; 

dd) Ansätze zur Steigerung der Wertschätzung von Menschen mit Behinde-

rung in der Gesellschaft. 

b) dem Bundesrat zu den Ergebnissen zu berichten und gemeinsam mit den 

Ländern in einen fachlichen Dialog zur Umsetzung konkreter Maßnahmen 

zu treten. 
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Begründung: 

„Es ist normal, verschieden zu sein.“  

So hat es Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Jahr 1993 auf den Punkt 
gebracht.1 Seine bemerkenswerte Rede zeigt die Bedingungen, Chancen und 
Gefährdungen für ein gelingendes Zusammenleben von Menschen mit und oh-
ne Behinderung auf. Seine Worte haben – trotz großer Fortschritte – an Aktua-
lität nichts verloren, weil sie das Grundproblem des „Verschiedenseins“ berüh-
ren. Es wird deutlich, dass die zitierte Formel eine Haltung zum Ausdruck 
bringt, die erlernt, weitergegeben und gepflegt sein will.  

Es braucht „Raum in den Köpfen und Herzen der Menschen“. Das kann den 
Blick dafür öffnen, dass es überwiegend Verbindendes gibt und die Anliegen 
und Erfahrungen der Menschen mit Behinderung „eine Quelle für humane Re-
formen“ zum Wohl aller sein können. 

Ein Mensch, der selbstbewusst zu seiner Behinderung stehen kann, der kann in 
einer Leistungsgesellschaft Beispiel sein für diejenigen, die sich von dem auf 
die Spitze getriebenen Perfektionsideal und Selbstoptimierungsdruck überfor-
dert fühlen. Barrierefrei gestaltete Städte und Häuser kommen uns nicht erst 
zugute, wenn wir einmal an Krücken gehen, den Kinderwagen schieben oder 
selbst mit zunehmendem Alter in unserer Mobilität eingeschränkt werden. Der 
Abbau einstellungs- oder umweltbedingter Barrieren kann auch ein Segen für 
Menschen sein, deren Verschiedensein sich unterhalb der Schwelle äußerlich 
wahrnehmbarer „Beeinträchtigung“ bewegt.  

Dennoch wird Behinderung in unserer Gesellschaft teilweise zum Anknüp-
fungspunkt von Verächtlichmachung. Das könnte darauf hindeuten, dass die 
Fähigkeiten und der Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu wenig be-
kannt und Vorurteile zu weit verbreitet sind. Möglicherweise fehlt auch das 
Bewusstsein dafür, dass die Übergänge fließend sind und der trennende Grat so 
schmal ist, dass er sich für eine Negativ-Abgrenzung kaum eignet. 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) gibt den 
Konventionsstaaten vor, eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Be-
hinderungen und ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein ihnen gegenüber 
zu fördern (Artikel 8 UN-BRK). Es bedarf der Prüfung, welche Maßnahmen 
der Bewusstseinsbildung in Deutschland ergriffen werden sollten. 

Ein Teil der Menschen mit Behinderung hat sich zuletzt dafür ausgesprochen, 
den Schwerbehindertenausweis umzubenennen. Und nicht erst den Ausweis, 
bereits die amtliche Feststellung des Grades der Behinderung empfinden einige 
Menschen als stigmatisierende Etikettierung. Sie fühlen sich festgelegt auf eine 
Negativeigenschaft, von der sie sich nicht definieren lassen wollen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass auch die anscheinend verbreitete Nutzung des Wortes 
„behindert“ in einem abwertenden und beleidigenden Sinn ein Auslöser war. 

Es sollte daher geprüft werden, ob ein Ausweis, der nicht mehr die Schwerbe-
hinderung in den Vordergrund stellt, eine positive Wahrnehmung von Men-

1 Ansprache von Bundespräsident a.D. Richard von Weizsäcker bei der Eröffnungsveranstaltung der Tagung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte am 1. Juli 1993, Gustav-Heinemann-Haus in Bonn, 
https://www.imew.de/de/barrierefreie-volltexte/volltexte/es-ist-normal-verschieden-zu-sein/.
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schen mit Behinderung fördern und seiner Aufgabe weiterhin gerecht werden 
könnte. Eine andere amtliche Bezeichnung für den Ausweis könnte etwa an 
seinen Zweck anknüpfen (§ 152 Absatz 5 Satz 2 SGB IX), die Inanspruchnah-
me von Nachteilsausgleichen und Teilhabeförderung zu ermöglichen. 

Der Vorschlag einer jungen Frau aus Norddeutschland, die für ihren Ausweis 
die Bezeichnung "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" gefunden hat, dürfte zum 
Ausdruck bringen, worum es den Menschen geht: Die Zugehörigkeit zu einer 
Gesellschaft, die nicht zwischen „normal“ und „anders“ unterscheidet und eine 
Würdigung des positiven Beitrages von Menschen mit Behinderung. 

Es ist nicht bekannt, wie verbreitet der Wunsch nach Umbenennung unter den 
Betroffenen tatsächlich ist. Eine Anhörung in der Bremischen Bürgerschaft hat 
gezeigt, dass sich Menschen mit Behinderung teilweise auch ausdrücklich ge-
gen eine Umbenennung stellen.2 Diese Menschen vertreten die Auffassung, 
dass sich an Diskriminierung und Stigmatisierung nur etwas ändern wird, wenn 
Betroffene offensiv zu ihrer Behinderung stehen und wahrnehmbar sind. Dafür 
habe man sich etwa in der sogenannten Krüppelbewegung in den 70er und 80er 
Jahren stark gemacht. 

„Es ist normal, verschieden zu sein“ – eine solche Haltung setzt in der Tat 
nicht nur die Verschiedenheit, sondern auch das Bewusstsein dafür voraus. 
Sprache ermöglicht uns als Menschen, die Welt in ihrer Verschiedenheit zu er-
kennen und zu benennen. Es ist nicht nur hilfreich, sondern erforderlich, einen 
Begriff dafür zu haben, wenn ein Mensch dauerhaft in körperlicher, geistiger 
oder seelischer Hinsicht beeinträchtigt ist. Nur auf diese Weise wird die beson-
dere Bedürfnislage von Menschen mit Behinderung überhaupt erst sichtbar.3

In der deutschen Sprache ist „behindert“ die einschlägige Bezeichnung. Die 
UN-BRK verwendet durchgehend den Begriff „Behinderung“ beziehungsweise 
seine Entsprechung in den Amtssprachen der Vereinten Nationen (englisch 
„disability“, französisch „handicap“). 

Wörter unterliegen aber auch einem Bedeutungswandel und es ist nicht auszu-
schließen, dass der Sprachgebrauch eine Wendung nimmt, auf den der Gesetz-
geber reagieren sollte. Eine Handlungsnotwendigkeit könnte erreicht sein, 
wenn das Wort „behindert“ nicht mehr überwiegend als Beschreibung eines 
Zustandes, sondern als abwertend oder stigmatisierend verstanden wird. 

Es ist an der Zeit, das Problem zu ergründen und Lösungen zu suchen. Daher 
wird die Bundesregierung aufgefordert, ein entsprechendes Forschungsgutach-
ten in Auftrag zu geben, das Handlungsoptionen aufzeigt. Damit sollen Bund 
und Länder in die Lage versetzt werden, Maßnahmen zur Lösung der angeris-
senen Probleme sowie zur weitergehenden Umsetzung von Artikel 8 der UN-
Behindertenrechtskonvention zu ergreifen. 

2 Senat der Freien Hansestadt Bremen, Mitteilung vom 20. Februar 2018, Schwerbehindertenausweis umbe-
nennen, Drs. 19/1543, 
https://paris.bremische-buergerschaft.de/starweb/paris/servlet.starweb?path=paris/LISSHFL.web&id=PARIS
FASTLINK&search=ID%3DD-68594&format=LISSH_MoreDokument_Report. 
3 Von >Krüppeln< und >Viersinnigen<, Interview mit dem Historiker Hans-Walter Schmuhl, in: 
MENSCHEN. das magazin, 2012, Ausgabe 3, Seite 40-43 (43), Hrsg. Aktion Mensch e.V.
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Der partizipative Ansatz „Nicht ohne uns über uns“ ist zu berücksichtigen. Die 
Feststellung der Erfahrungen, Meinungen und Vorschläge der Menschen mit 
Behinderung wird ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsauftrages sein. 
Bei der näheren Bestimmung des Forschungsauftrages und bei der Auswertung 
der Ergebnisse soll der Inklusionsbeirat von der Bundesregierung einbezogen 
werden. 

Damit in unserer Gesellschaft gelebt wird, dass es normal ist, verschieden zu 
sein. 
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